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 Lorencz/Edler  3192 20.10.2020 

Rundschreiben 052/2020 
 

Lebensmittel- 

sicherheit 

Lebensmittel- 

kontamination 

 

Betrifft:  Stark erhöhte Gehalte an Ethylenoxiden in Sesam 
   aus Indien entdeckt 

Frist:  

Kurzinfo: Rückstandshöchstgehalte in EU höchstens bis 0,05mg/kg zulässig, Analysen ei-
niger Chargen liegen jedoch weit über diesem Wert. 

 Diese Chargen werden daher als nicht sichere Lebensmittel eingestuft und müs-
sen vom Markt genommen werden. 

 
In Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Schweden wurden in importierten Sesamkörnern 

von den drei indischen Lieferanten: 
 

 Dhaval Agri Exports,  

 Amrutva Fine Foods Llp, 

 Keventer Agro Limited. 
 

durch freiwillige Selbstkontrollen erhöhte Mengen von „Ethylenoxiden“ (30.1 ± 8.7 mg/kg, der-

zeit gültiger MRL wäre bei 0.05 mg/kg) nachgewiesen. Diese Substanz gilt als krebserregend, 

erbgutverändernd und reproduktionstoxisch. Die besagten Sesamchargen sind daher als nicht 

sicher einzustufen. 
 

Laut Auskunft des Gesundheitsministeriums muss kein öffentlicher Rückruf durchgeführt wer-

den, es müssen jedoch betroffene Waren aus dem Verkehr genommen werden und erhöhte Ei-

genkontrollen für Sesam auf Ethylenoxide durchgeführt werden. Eine Liste mit Laboren, die 

dazu im Stande sind (die AGES kann hierauf nicht testen) soll nächste Woche folgen. 

 

Sobald hier neue Informationen vorliegen, informieren wir natürlich umgehend. 

 

 

Freundliche Grüße 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 


